
I. Die Landeshaushaltsrechnung für 2000,
Haushaltsplan und Haushaltsvollzug,
Landesschulden, Sondervermögen

Landeshaushal tsrechnung

1 Vorlage und Gestaltung

Auf Grund von Art. 83 Abs. 1 LV und §114 Abs. 1 LHO hat das FM die LHR für 2000
am 24.01.2002 dem Landtag vorgelegt (DS 13/676).

Die LHR ist den Vorschriften der §§ 81–86 LHO entsprechend gestaltet. Sie enthält
alle in § 81 Abs. 1 und 2 LHO vorgeschriebenen Angaben für den Nachweis der
bestimmungsgemäßen Ausführung des StHpl. Die finanziellen Gesamtergebnisse
der Haushaltsführung sind in

– einem kassenmäßigen Abschluss gemäß § 82 LHO
(Ist-Ergebnisse ohne Haushaltsreste),

– einem Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO
(Ist-Ergebnisse zuzüglich Haushaltsreste),

– einer Gesamtrechnung
(Soll-Ist-Vergleich, Gesamtsummen der Epl.)

dargestellt.

Der kassenmäßige Abschluss, der Haushaltsabschluss und die Gesamtrechnung
sind gemäß § 84 LHO auf S. X der LHR erläutert. Die in § 85 Abs. 1 LHO genannten
Übersichten sind der LHR beigefügt (S. 1103–1124 und 1129–1133). Weitere Erläute-
rungen über den Haushaltsvollzug geben die der LHR beigefügten besonderen
Übersichten auf den S. XLVI–LXXXVIII.

2 Ergebnisse (verkürzt dargestellt)

Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

Summe der Ist-Einnahmen 59.886.120.537,79 DM
(30.619.287.227,29 €)

Summe der Ist-Ausgaben 59.509.785.208,87 DM
(30.426.870.029,20 €)

Unterschied (kassenmäßiges Jahresergebnis)
zugleich Ist-Mehreinnahme + 376.335.328,92 DM

(192.417.198,09 €)
Haushaltsmäßig noch nicht ausgeglichenes
Jahresergebnis 1999 + 880.064.961,77 DM

(449.970.069,88 €)

Kassenmäßiges Gesamtergebnis + 1.256.400.290,69 DM
(642.387.267,97 €)

Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

Kassenmäßiges Gesamtergebnis + 1.256.400.290,69 DM
(642.387.267,97 €)

zuzüglich der nach 2001 übertragenen Einnahmereste
bei den Kap. 0436, 0702, 0703, 0804, 1230 + 115.505.670,66 DM

(59.057.111,63 €)

ergibt Zwischenergebnis + 1.371.905.961.35 DM
(701.444.379,60 €)
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Nach 2001 übertragene Ausgabereste 2.215.556.777,33 DM
(1.132.796.192,39 €)

ergibt Abschluss-Zwischenergebnis, zugleich
Gesamt-Mehrausgabe – 843.650.815,98 DM

(431.351.812,79 €)

Durch Bildung eines Einnahmerestes in Höhe
der am Ende des Hj. 2000 noch offen stehenden
Kreditermächtigung von 4.106.740.229,70 DM

(2.099.742.937,63 €)

bei Kap. 1206 Tit. 325 86 – Kreditmarktmittel –
wurde die Gesamt-Mehrausgabe ausgeglichen.
Zum 31.12.2000 ergab sich als rechnungsmäßiges
Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchst. e LHO)
ein Überschuss von 3.263.089.413,72 DM

(1.668.391.124,84 €)

Die nach Art. 84 Satz 1 LV hierfür erforderlichen Kreditermächtigungen ergeben sich
aus § 4 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 StHG 2000/2001 i.V.m. §18 Abs. 3 Satz 1 LHO.

3 Feststellungen nach § 97 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Die in der LHR aufgeführten Beträge der Einnahmen und Ausgaben stimmen mit den
in den Rechnungslegungsbüchern nachgewiesenen Beträgen überein. In den ge-
prüften Rechnungen sind keine Einnahmen oder Ausgaben festgestellt worden, die
nicht belegt waren.

4 Druck- und Darstellungsfehler

Bei der Gesamtrechnungsprüfung hat der RH keine wesentlichen Druck- und Dar-
stellungsfehler in der LHR feststellen können.

5 Haushaltsüberschreitungen

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des
FM, die nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses
erteilt werden darf. Die üpl. Ausgaben samt Vorgriffen sowie die apl. Ausgaben sind
in der LHR einzeln nachgewiesen und in der Übersicht 1 (S. 1003–1124) zusammen-
gestellt und begründet. Sie betragen insgesamt rd. 238 Mio. DM (122 Mio. €) – Vor-
jahr 776 Mio. DM (397 Mio. €), wovon rd. 84 Mio. DM (43 Mio. €) auf Haushaltsvorgriffe
im Kommunalen Finanzausgleich entfallen. Der Anteil der Personalausgaben beträgt
36 Mio. DM (18,4 Mio. €).

Die üpl. und apl. Ausgaben über 200.000 DM im Einzelfall wurden dem Landtag mit
Schreiben des FM vom 29.08.2001 (DS 13/208) gemäß § 7 Abs. 4 StHG 2000/2001
mitgeteilt. Der Finanzausschuss des Landtags hat in seiner 2. Sitzung am
20.09.2001 hiervon Kenntnis genommen.

Nach den Ergebnissen der Rechnungsprüfung fehlt es bei den üpl. und apl. Aus-
gaben von 1.000 DM und mehr im Hj. 2000 in 52 Fällen an der Einwilligung des FM.
Die Summe dieser Überschreitungen beträgt 3.471.740,31 DM (Vorjahr
15.031.626,26 DM); hiervon sind 2,409 Mio. DM Vorgriffe. Auf Personalausgaben ent-
fallen insgesamt 1.009.097,41 DM.

Die vom FM bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten sind in der Über-
sicht 1 A zur LHR dargestellt und begründet.
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Die üpl. und apl. Ausgaben bedürfen nach Art. 81 Satz 3 LV der Genehmigung des
Landtags. Sie wurde, zugleich für die Abweichungen von den Stellenübersichten,
vom FM im Zusammenhang mit der Vorlage der LHR (s. Pkt. 1) beantragt.

6 Buchungen an unrichtiger Stelle

Der RH hat bei stichprobenweiser Prüfung Fälle von Buchungen an unrichtiger
Haushaltsstelle – sog. Titelverwechslungen – (Verstöße gegen § 35 Abs. 1 LHO) fest-
gestellt, die auf Versehen der Verwaltung beruhen. Sie sind von relativ geringer Aus-
wirkung auf das Gesamtbild des Haushalts und in der Anlage 2 dargestellt, soweit
hierdurch eine Überschreitung von mehr als 2.000 DM verursacht worden ist. Bei
richtiger Buchung wären die in der LHR nachgewiesenen üpl. und apl. Ausgaben um
27.775,99 DM niedriger gewesen.

aus.

Wie sich die Mehreinnahmen und die Mehrausgaben aus den Teilergebnissen bei
den Epl. zusammensetzen, ergibt sich aus Spalte 10 der Anlage 1 zur Gesamtrech-
nung auf den S. XXXVI/XXXVII und den Erläuterungen hierzu.

2 Jahresvergleich

Die Übersichten 1 und 2 geben einen auf die Hj. 1992 bis 2001 bezogenen Überblick
über die Entwicklung der Gesamt-Ist-Ausgaben im Vergleich zu den Haushalts-
ansätzen sowie der Ist-Ausgaben je Hauptgruppe und je Epl. Die Gliederung nach
Hauptgruppen entspricht dem für Bund und Länder einheitlichen Gruppierungsplan
(§10 Abs. 2 HGrG und § 13 Abs. 2 LHO) mit der Abweichung, dass die Ausgaben für
den Schuldendienst, für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen, für Baumaßnahmen, für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sowie für die besonderen Finanzierungsausgaben unter der Bezeichnung
„Übrige Ausgabegruppen“ zusammengefasst sind. Da die Rechnungslegung noch in
DM erfolgt ist, sind auch die Übersichten in DM erstellt.
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